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für dev
Grotzh. Bad. Amts . «Ad Amtsgerichtsbrzir« Dmlach.

Bezugspreis bei Sonderbezug vierteljährlich 1 ^6 ohne Bestellgeld . — Preis der zweigespalteoeu Zeile »Druck und Verlag von Adolf DupS in Durlach . — Ferosprecher Nr . 204 .

^ 17. Donaerstag , de» 28 . März 1SL8.

(vom 11 . Mürz 191s .)
Le» Verkehr « it Lspixamdur » »«treffend .

Ruf Grund der BundeSratSverordnung vom >5 . Sep -
tember ISIS über die Errichtung von PreiSprüfungsstellenund die BersoroungSregelung in der Fassung vom 4 . No¬
vember 1» 15 (» eichS-Gesetzblatt Seite «07, 728) wird ver-
ordnet , was folgt :

s 1.
Der Versand von Topinamburs ( Noffkartoffeln, Erd-

artischoken) mit der Bahn oder dem Dampfschiff ist nur mit
einem von der Geschäftsstelle der Badischen Kartoffelver-
sorgung (beim Einkauf südwestdeutscher Städte in Mann¬
heim) abgestempelten Frachtbrief Exp eßgutkarte ) , der Ver¬
sand oder die sonstige Verbringung mit Fuhrwerk oder
Kraftwagen in eine andere Gemeinde nur mit einem vom
Bürgermeisteramt de» Versandorts ausgestellten Beförder -
ungtschrin zulässig.

k2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündungin Kraft .
Karlsruhe , den 11. März 1918

Großh . Ministerium drS Inner «.
I « :

Dr . Schneider . Dr . Schühly .

BkkaimtNechMz .
(Vom IS . März 1918 .)

H- chsthreise für Schlachtrinder betreffend .
Las Unordnung deS Staatssekretärs de» Kriegternthr -

ungSamteS wird in Abänderung unserer Bekanntmachung
vom r« Juli >917 , Höchstpreise für Schlachtrinder betreffend
(Staatsanzeiger Nr 208 ) , bestimmt :

Dir unter Ziffer 2 der gerannte » Bekanntmachung be-
zeichaeten SewichtSklaffe» komme» in Wegfall Der Preis
darf beim verkauf von » » Aestleischt « «» Ochsen, Kühen,
Farrrn und Rindern jede« Schlage « und Alter « ( auch an-
gefleischten Fressern) — Klaffe 8 — durch den Viehhalter
8V für 50 tx Lebendgewicht nicht übersteigen

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver-
kündung in Kraft.

Karlsruhe , den 18. März 1916 .
Großh Ministerium de- Innern

Die Ernennung der vezirl - ratSmitslieder
für de« Amtsbezirk Drrrlach betr.

Der Bezirksrat hat die Distriktseinteilung , Bekannt¬
machungen vom 13. Mai 1SI4 uad 14 . Oktober 1916, dahin
geändert , datz

Herrn BezirkLrat Merto « die Gemeinde Berghausen ,
H' rrn BezirkSrat Schell die Gemeinde Wöschbach

zugewiesen wird .
Durlach , den 20. Mär » 191 «.

Grobherzogliches Bezirksamt .

Dr« « ühl, «betrieb »eb « ühlenbefitzerS
Vbilhel« Lepp b»u « ei«sarte » betr.
Herr Kaufmann Jakob Schmitt in Weingarten wird als

Verwalter der Mühle von Wilhelm Lepp in Weingarten be¬
stellt . Unter Aufsicht und nach den Anweisungen deS Ver-
Walter « darf in der Mühle wieder gemahlen weiden .

Durlach , den 2t März 1918 .
Kommunalvrrband Durlach - Land.

Bekrnmtmachung
Nr . 6 2210/1 . 18. K .R .A.,

betreffe «« B «sta«Äserheb » Ag, Beschlagnahme und Höchst¬

preise »o« Kutschrvagcnbereisuugen , ausschließlich Kraft »

« uPenbercifu ugen .

Dom 14. März 1918.

Nachstehend « Bekanntmachung wird auf Ersuchen de«
Königliche « Ariegsministeriums auf Grund des Gesetze«
über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in Ver¬
bindung mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1916 (Reichs -
Gesetzblatt S . 8IS) , de« Gesetzes , betreffend Höchstpreise,
vom 4 . August 1014 ( ReichS-Gesetzbl . S . 839) in der Fas -
sung vom 17 . Dezember 1914 (NrichS -Gesetzbl . S . 510)
tn Verbindung mit den Bekanntmachungen über di«
Aenderung dieses Gesetzes vom 21 . Januar 1915, 23. Sep -
lerkvcr 1918, 28 . Mär , « NG und » . MLr » 1917 (Reichst.

Gesetzblatt 1916 S . 25, 603,- 1916 S . 1« und 1917 G . « « ) *,
ferner der Bekanutmachung über die Sicherstellung vo »
Kriegsbedarf in der Fassung vom 26 . April 1917 (Reichs -
Gesetzblatt S . 376) * * und vom 17. Januar 1918 ( Seite 37)»
sowie der Bekanntmachung über AuSkunstspslicht vo »
12. Juli 1917 (Reichs -Gesetzblatt k . 604) ** * mit dem Be¬
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht , daß Zuwider¬
handlungen nach den in der Anmerkung abgedruckt««
Bestimmungen bestraft werden .

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemLU
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässige «
Personen vom Handel vom 23. September 191« (Reichst -
Gesetzblatt S . 608) untersagt werden .

! 1 . Bs « «ex Bekmmtmachnng betroffene G«genM » Wr.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen :

Sämtliche gebrauchte und ungebrauchte , montiert «
und nicht montierte Wagengurmnibereifunge » (z. V .
Drahtreifeu , sogenannte Kelly -Reforu »-, Berliner -, Man »
Helmer - und Quetschreife » usw .) , im folgend «» kur«
Sutschwagenbereisungen genannt .

Kraftwageubereisungen werö «» vo » Li« f»r Bekannt¬
machung niH betroffen .

*s Mit Gevänonis bis M «me» Lcchr» und mit Gest-
strase bis zu ^ hntausend Mar ! oder mit einer diese« Strafe »
wird bestraft :

1. wer ti » festgesetzten Höchstpreise überschreitet:
2. wer einen anderen zum Abschluß eine» Vertrage« « ch,

fordert, durch den di« Höchstpreise überschritte » werde»,
oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet :

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (ff 2.8 de» Gesetzes, betreffend Höchstpreis «) betroffen ist,
beiseileschafft. beschädigt rder zerstört :

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde »um
Verkauf von Gegenständen, für die Höchstpreis « fest¬
gesetzt sind , nicht nachkommt :

5. wer Vorräte an Gegenstände» , für di« Höchstpreis » fest¬
gesetzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber ver¬
heimlicht:

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise ,
erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderbandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer l oder
2 ist die Geldstrafe mindestens auf dak Doppelte dek BetrmeS
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist
oder in den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte:
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist auf ihn
zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geld¬
strafe bis auf die Hälfte des MindestbetraveS ermäßigt werden.

In den Fällen der Nrn . l und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden , daß die Verurteilung auf Kosten d«S
Schuldigen öffentlich bekannt zu machen ist : auch kann neben
Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden. Neben der Strafe kann auf Einziebung dek
Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, e»
kcmnt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter geboren oder
nicht .

* * - Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , bestraft:

1. :
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei¬

seiteschasst , beschädigt oder zerstört ^ verwendet, verkauft
oder kaust oder ein anderes VeraukerungS- oder Er»
WerbSgeschäst über ihn abscbliefft ;

S. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln , »v»
widerbandelt :

4. wer den . erlassenen Ausfübrungkbeftimmun-
gen zuwiderbandelt.

* ** Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der, , « setzten Frist
erteilt oder wmenllia , unrichtige oder unvollständige Angaben
macht , oder wer vorsätzlich die Einsichl in die Geschäftsbriefe
oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder Untersuchung
der Betnebseinrichtunaen oder Räume, verweigert, oder wer
vorsätzlich dir voraeschriebenen Laaerbücber einzurichten oder
zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Mona¬
ten und mit Geldstrafe bis ru lOVOO Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft: avck rönnen Vorräte , d,e verschwiegen
worden sind , im Urieile als de« Staate verfallen erklärt
werden, ohne Unterschied , ob si« dem Auskunstspflichtioen ge¬
hören oder nicht .

Wer fahrlässig di« Auskunft, r« der er «ist Grund dieier
Bekcmnimachun« verpflichtet ist. nicht in der gesctzten Frist
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben mach : ,
oder wer vorsätzlich di« voraeschriebenen Laaerbücher einzu -
richten oder zu führen nritrüM . » ich mit Geldstrafe d»k- zu
«Ü« Mark bestraft.
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8 2. Meldepflicht .

Stichtag , Umfang der Meldung und Meldestelle .
Die im 8 1 bezeichnten Gegenstände unterliegen

einer einmaligen Meldepflicht .

Für die Meldepflicht ist der beim Beginn des 14 . März
1S18 (Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend .
Nach dem 14 . März IS18 aus dem Ausland eingeführte
Kutschwagenbereifungen sind unverzüglich nach Eingang
zu melden .

Vorräte , die sich am Stichtage nicht im Gewahrsam
des Eigentümers befinden , sind sowohl von dem Eigen¬
tümer als auch von demjenigen zu melden , der sie an die¬
sem Tage im Gewahrsam hat (Lagerhalter usw.) . Die
nach dem Stichtage eintresfenden , vor dem Stichtage aber
abgesandten Vorräte sind von dem Empfänger zu melden .

Die Meldung ist bis zum 1 . April 1S18 an die In¬
spektion der Kraftfahrtrnppen , Berlin XV 8, Krausenstraße
67/88 , zu erstatten .

Besondere Vordrucke für ^ die Meldungen werden
nicht ausgegcben . Die Meldungen haben zu umfassen:

a) Stückzahl der Bereifungen ,
b) bei nichtmontierten Bereifungen das Gewicht,
c) Art der Bereifungen ,
ck) Bezeichnung des Eigentümers der Bereifungen .
o) Lagerstelle der Bereifungen .

8 3 . M «ldep?lichtigc Personen .

Zur Auskunft verpflichtet sind:

1 . Personen , die Gegenstände der im 8 1 bezeichnetcn
Art im Gewahrsam oder auf Lieferung solcher Ge¬
genstände Anspruch haben ,

2. landwirtschaftliche und gewerbliche Unternehmer ,
3 . öffentlich- rechtliche Körperschaften und Verbände .

8 4. Anskunftsertciluug .

Beauftragten der Militär - oder Polizeibehörden ist
auf Erfordern zu gestatten , die Geschäftsbriefe und Ge¬
schäftsbücher einzuschen sowie Vetriebseinrichtungen und
Räume zu besichtigen und zu untersuchen , in denen melde-
pflichtige Gegenstände erzeugt , gelagert oder feilgehaltcn
werden oder zu vermuten sind .

8 5. Beschlagnahme .

Die im 8 1 bezcichneten Gegenstände werden hiermit
beschlagnahmt .

8 6 . Wirkung der Beschlagnahme .

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenständen verboten ist und rcchtsgeschäftliche Ver¬
fügungen über sie nichtig sind . Den rechtsgeschüftlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich , die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Ärrestvollzichnng erfolgen .

8 7. Gebranchserlaubuis .

Trotz der Beschlagnahme ist die Weitcrbenutzung der
auf Wagen befindlichen Bereifungen bis zum 15 . April
10l8 ohne weiteres gestattet .

Nach dem IS . April 1918 ist die WeiierLenutzung -der
im Z 1 bezcichneten Gegenstände nur nach ausdrücklicher
Einwilligung der Inspektion der Kraftfahrtrnppen , Ber¬
lin Vv 8, Kranscnstraßc 87/68 , erlaubt .

Entsprechende Anträge sind mit polizeilich bescheinig¬
ter Begründung an die vorbezeichncte Stelle zu richten.
Besondere Vordrucke für derartige Anträge werden nicht
ausgegeben .

8 8 . Beräntzerungserlaubnis .

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und
Lieferung der im 8 1 bezeichnetcn Gegenstände erlaubt :

1 . an die Inspektion der Kraftfahrtrnppen ,
2 . mit ausdrücklicher Zustimmung der Inspektion der

Kraftfahrtrnppen .

8 0. Enteignung .

Die im 8 1 bezeichnetcn Gegenstände , welche bis 1 .Mai 1Sl8 nicht an die Inspektion der Kraftfahrtrnppen
oder an eine von dieser bezeichnetc Stelle geliefert (8 8)
oder für den Gebrauch freigcgeben <8 7) sind , werden ent¬
eignet werden .

8 10 . Höchstpreise.
Für die im 8 t bezeichnetcn Gegenstände werden hier¬mit für je 100 leg folgende Höchstpreise festgesetzt :

1 . Kutschwagenreifen , gebrauchte oder ungebrauchte ,
weiche , in gutem Zustande befindliche, die höchstens
zweimal guer durchschnitten sind, 700 Mark, '

2. Kutschivagenreifen , gebrauchte oder ungebrauchte »
weiche , die den übrigen Anforderungen der Zif¬
fer 1 nicht entsprechen, 85 Mark ;

8 . Kutschwagenreisen , die nicht unter Ziffer » 1 und 2
fallen , insbesondere angekrustete , 10 Mark .

Die Höchstpreise schließen die Kosten für die Beföv -
üerung bis zum nächsten Güterbahnhof bezw. Postamt , die
Kosten der Verladung sowie die Kosten der Verpackung
ein .

§ 11 . Inkrafttreten der Bekanntmachung .

Diese Bekanntmachung tritt am 14 . März 1S18 i«
Kraft .

Karlsruhe , den 14 . März 1018.

Der stell », kommandierend « General :

Isbert . General der Infanterie .

Den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
betreffend.

Die BerbrauchSregelung im Erntejahr 1917 , Durlachtt
Wochenblatt Nr . 186 vom 11 . August 1917 , wird wie folgt
geändert bezw. ergänzt :

tz 2 s . Verkehr in den Mühlen .
Alles Getreide muß gewogen werden , ehe es in die

Mühle verbracht wild . Ohne Mahlschein darf kein Getreide
in die Mühle verbracht werden , der Müller darf kein Ge¬
treide annehmen, für welches ihm ein Mahlschein nicht aus-
grhändigt wird . Saatgetreide darf nur mit besonderer Ge¬
nehmigung des Kommunalverbands zum Reinigen in die
Mühle verbracht werden. Getreide des Müllers darf im
Mühlraum nicht gelagert werden.

Durlach , den 21 . März 1918 .
Kommunalverband Durlach - Land.

Regelung der Militärrenten .
1. Nach Anordnung des Kgl. preußischen Kriegsmini¬

steriums soll zur Beseitigung von Härten bei Regelung der
Renten und Jnvalidenpcnsionen künftig in allen Fällen , in
denen die Beschäftigung eines Renten- (Jnvalidenpensions -)
Empfängers ihrer Natur nach zwar als Zwildimst im Sinne
des 8 36 vorletzter Absatz des MannschastsversorgungSgesetzeS
vom 31 . Mai 1906 anzusehen wäre , nach Umsang und Ent¬
lohnung aber nur als ein reines Nebenamt oder eine reine
Nebenbeschäftigung aufgefaßt werden kann , die Anwendung
der Regelungsvorschrnten des 8 36 Nr 3a a . O unter¬
bleiben Hierdurch werden auch Kürzungen von Renten
hauptsächlich dann vermieden werden, wenn der Beschäftigte
infolge Rühens eines Rententeils oft nur geringen oder bis¬
weilen gar keinen Vorteil aus seiner Beschäftigung im Zivil¬
dienst hätte .

II . Für die Entscheidung der Frage , ob ein reines Neben¬
amt oder eine reine Nebenbeschäftigung anzunehmen ist,
sollen folgende Grundsätze maßgebend sein :

1 Anstellung oder Beschäftigung in der Eigenschaft eines
Beamten mit einer Entlohnung bis zu 600 jährlich ist
grundsätzlich nicht als Zivildienst im Sinne des 8 36 vor¬
letzter Absatz des Mannschafttversoigungsgesetzes vom 31 .
Mai 1906 anzusehin , weil die Höhr dieses Einkommens in
Ansehung der jetzigen und wohl auch der künftigen Lebens-
Verhältnisse nicht darauf berechnet sein kann , dem Beschäftigten
den vollen Lebensunterhalt zu gewähren . Voraussetzung
hierbei in jedoch , daß daneben das angenommene weitere
Einkommen nicht aus einer Tätigkeit herrührt , die als Zivil¬
dienst im Siüne der angeführten Gejetzesvorschrist zu gelten
hätte .

2 . Beschäftigung in der Eigenschaft eines Beamten , nicht
Anstellung als Beamter mit mehr als 600 „ck Jahresein¬
kommen kann h ' nsichtllch der Regelung als reine Neben¬
beschäftigung dann angesehen weiden, wenn die Entlohnung
nicht hoher ist als die Hälfte des niedrigsten Diensteinkom¬
mens eitsichließlich Wohnungsgeld de, Ortsklasse ( 8 36 letzter
Absatz a . a . O .) eines ongestellten Beamten mit derselben
oder ähnlichen Beamtentätigkeit Bedingung hiebei ist , daß
die Meikmale einer Nebenbeschäftigung nach dein Umfange
der Beschäftigung und der Leistungsfähigkeit des Verwen¬
deten überhaupt gegeben sind.

Entscheidungen zu 1 . werden den Pensionsrcgelungsbe -
hörden überlassen, während solche zu 2 . in jedem Falle dem
Versorgung «, und Justizdepartement des Kriegsministcriums
Vorbehalten bleiben .

!U Diese Grundsätze kommen vom 1 . November 1017 an
zur Anwendung , schon bestehende Regelungen werden im
S 'nne derselben neu geregelt. Die zuständigen Behörden
müssen tie Neuregelung der Bersorgungsgebührniffe der
etwa bei iimen nebenamtlich beschäftigten Rentenempfänger
usw bei der stellvertretenden Intendantur des XtV. Armee,
korvs beantragen , wenn die Voraussetzungen dazu gegeben
sind Im Falle der Ziffer II 2 ist das Quittungsbuch mit
einem neuen Eintrag dahin zu versehen , „ daß die Ent-
lohnung nicht höher ist, als die Hälfte des niedrigsten Dienst-einkommens einschließlich Wohnungsgeld der Ortsklasse eines
angestcllten Beamten mit derselben oder ähnlichen Beamten -
tätigtest , ferner , daß die Merkmale einer Nebenbeschäftigung
nach dem Umfange der Beschäftigung und der Leistungs¬
fähigkeit des Verwendeten gegeben sind.

"
Breiten , den 18. März 1918

Großherzogliches Finanzamt .
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